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17.12.2015

- 1.Änderung

Präambel

Die Gemeinde Bockhorn erlässt aufgrund §§ 2, 9, und 10
Baugesetzbuch -BauGB-, Art. 81 Bayerische Bauordnung -BayBO-
und Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern -GO- in
der jeweils zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden
Fassung folgende 1.Änderung des Bebauungsplans als Satzung.
Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches
den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 26.
Bestandteile der Änderungen sind:

1.Planzeichnung :
- Neue Planung für Vorrangfläche wegen Entfall der
  Gemeinbedarfsfläche für ein Pflegeheim zugunsten von
  8 zusätzlichen Einfamilienhäusern mit allen hierzu
  festgesetzten Planzeichen
- Parzelle 1 : GF von 280 auf 300 m², Stellplätze
- Parzelle 7+8 : zusätzliche Carports + Zufahrten
- Baumreduzierungen innerhalb Öffentlicher Flächen

2.Textliche Festsetzungen :
- Festsetzung Pkt 1.2:
  Größenbeschränkung der Einliegerwohnungen
- Festsetzung Pkt. 1.3 :
  Regelung der Höhenbegrenzung
- Festsetzung Pkt 1.5 :
Regeln zur Baulichen Gestaltung

- Festsetzung Pkt. 1.8 :
  Regeln der Einfahrten auf die Baugrundstücke
- Festsetzung Pkt. 1.9.9
  Freiflächengestaltungsplan entfällt ersatzlos
- Festsetzung 1.10. :
  Aufschiebend bedingte Nutzung entfällt ersatzlos

3.Hinweise:
- Neue Formulierung Pkt. 2.1
- Ergänzung des Pkt. 2.9 Urgelände

Bestandteile
Der Bebauungsplan besteht aus :

A Planzeichung
B Textliche Festsetzungen
C Textliche Hinweise und nachrichtliche Übernahmen
D Verfahrensvermerke
- jeweils in der Fassung vom 17.12.2015

Begründung mit Umweltbericht vom 17.12.2015

Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Planzeichnung
Teil A

Baunutzungsverordnung
Für diese Satzung gilt, soweit nachfolgend im Einzelnen nichts
Abweichendes geregelt wird, die BauNVO in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.01.1990

Bereich Fl.Nr. Teilfläche 144, 147, 148, 151,
151/1, 156
(Gemarkung Bockhorn)

 - Entwurf - 1. Änderung

1. Art der baulichen Nutzung
   (§9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches BauGB, §§ 1 bis 11 der
   Baunutzungsverordnung BauNVO)

                      Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO

2. Mass der baulichen Nutzung
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21 BauNVO)

         GRZ          Maximal zulässige Grundflächenzahl

         GF           Maximal zulässige Geschoßfläche in m²
 

         WH           Wandhöhe in Metern über Oberkante Erdgeschoß-
                      fußboden

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

                      Baugrenze

          E           nur Einzelhäuser zulässig

          D           nur Doppelhäuser zulässig

4. Verkehrsflächen, Nebenanlagen
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

                      Öffentliche Verkehrsfläche

                      Straßenbegrenzungslinie

Zufahrt Grundstück
 

5. Grünflächen
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

                      Private Grünflächen

                      Öffentliche Grünflächen

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
   zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
   (§ 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

                      Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
                      zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
                      Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

          M1          M1 : Ortsrandeingrünung

          M2          M2 : Renaturierung "Mauggener Graben"

          M3          M3 : Öffentlicher Grünzug

          M4          M4 : Streuobstwiese

7. Bauliche Gestaltung
   (§9 Abs. 4 des Baugesetzbuches BauGB, und Art. 81 BayBO)

         SD           Satteldach

         FD           Flach geneigtes Dach

                      Vorgeschriebene Firstrichtung

8. Sonstige Planzeichen

                      Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,
                      Stellplätzen, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
                      (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

         ST           Zweckbestimmung : Stellplätze auf
                      Baugrundstücken

                      Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
                      Bebaungsplanes
                      (§ 9 Abs. 7 BauGB)

                      Unterirdische Versorgungsleitung

                      bestehende Grundstücksgrenze

                      Flurnummer, z.B. 144

                      Haupt- und Nebengebäude, vorhandene

                      Spielplatz/Bolzplatz

 
                      Sichtfelder mit Angabe Schenkellänge

                      Anbauverbotszone Einmündungsbereich

 

 
                      möglicher Trafostandort

                      Änderung der Planzeichnung
 

 
 

B   Textliche Festsetzungen

1.1. Art der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

     Das Planungsgebiet wird als allgemeines Wohngebiet
     (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt.

1.2. Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

     Alle Einzelhäuser und alle Doppelhäuser, ausgenommen Parzelle
1, sind auf eine Wohneinheit mit  Einlieger, also insgesamt
zwei Wohneinheiten beschränkt. Die Einliegerwohnung muß der
Hauptwohnung deutlich untergeordnet sein, und darf
hinsichtlich Wohnfläche maximal 50% der Größe der
Hauptwohnung betragen. Die Größe der Einliegerwohnung wird
auf maximal 70 m² gedeckelt. Die Einliegerwohnung darf nur
errichtet werden, wenn auf dem Grundstück der/die dafür
notwendige(n) Stellplatz/Stellplätze nachweislich
unterzubringen ist/sind. Für Parzelle 1 sind zwei
Nutzungseinheiten ohne Größenbeschränkung innerhalb der
zulässigen Geschoßfläche festgesetzt, die Stellplätze sind
entsprechend der geltenden Stellplatzsatzung der Gemeinde
nachzuweisen.

1.3. Maß der baulichen Nutzung und Höhenlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 1
BauGB, §§ 16-21a BauNV und Art 81 BayBO)

     Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die
maximal zulässigen Baugrenzen und die hieraus resultierende
Grundfläche, durch Wand- und Firsthöhen, sowie die Anzahl der
zulässigen Wohneinheiten festgelegt.

Die Oberkante Fertigfußboden ist im Erdgeschoß als Kote über
NN für Wohnhaus und Garagen für jedes einzelne Grundstück
festgelegt. Die Höhenangabe wird von der Gemeinde Bockhorn in
einem separaten Höhenplan verbindlich in der jeweils gültigen
Fassung vorgegeben.

In WA1 beträgt die maximal zulässige Wandhöhe 6,50 m, die
maximal zulässige Firsthöhe beträgt  9,00 m, jeweils gemessen
von der Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoß als Kote über
NN (Höhe über Meeresspiegel).

 Die Wandhöhe ist das Maß von der festgelegten üNN-Höhe bis
zum Schnittpunkt Außenkante Aussenwand mit Oberkante
Dachhaut.

 
     Die Bauräume für Garagen nach BayBO sind unterschiedlich nach

der Möglichkeit des jeweiligen Grundstückes festgelegt. Die
Lage ergibt sich aus dem festgelegten Bauraum hierfür.

 Entlang der Grundstücksgrenzen sind die Längen entsprechend
der Zulässigkeiten nach BayBO einzuhalten.
Garagen sind auch innerhalb der Baugrenzen der Wohnhäuser
zulässig.

Die maximale Wandhöhe für Garagen ergibt sich aus der BayBO
und bezieht sich auf die jeweils festgelegte üNN-Höhenkote
des separaten Höhenplans.

1.4. Überbaubare Grundstücksflächen
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauBG, § 23 BauNVO)

     Die überbaubaren Flächen liegen innerhalb der im Plan fest-
gesetzten Baugrenzen. Untergeordnete Gebäudeteile wie
Vordächer, Balkone, Pergolen dürfen die Baugrenze um bis zu
1,50 m überschreiten, sofern sie insgesamt nicht mehr als ein
Drittel der Breite der Aussenwand des jeweiligen Gebäudes in
Anspruch nehmen.

1.5. Bauliche Gestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB, Art 81 BayBO)

     Die vorgeschriebene Dachform und Firstrichtung der Haupt-
gebäude ist in der Planzeichnung festgesetzt.
Für freistehende Einzelhäuser ist eine Drehung der
Firstrichtung zulässig. Dies gilt nicht für Garagen.

Als Dachdeckung sind Dachziegel und Betondachsteine in rot
oder grau zulässig.

     Für Doppelhäuser ist eine Dachneigung von 25° - 35°
     (gemessen zur Waagerechten) und für das Einzelhaus eine

Dachneigung von 15° - 25°  (gemessen zur Waagerechten)
zulässig

Grundsätzlich sind für alle erdgeschoßigen Gebäudeteile, wie
Anbauten, Garagen und überdachte Stellplätze neben Sattel-
und Pultdächer auch flach geneigte Dächer zulässig.
Für Garagen sind Satteldächer mit der gleichen Dachneigung
wie für deren Wohnhäuser, Pultdächer mit einer maximalen
Dachneigung von 15° zulässig.

1.7. Einfriedungen
     (§ 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

     Als Einfriedungen sind nur Holzstaketenzäune, Hecken
     oder dicht hinterpflanzte Maschendrahtzäune bis zu
     einer Höhe von maximal 1,20 m zulässig.

     Zur Gewährleistung der Durchlässigkeit für Kleintiere
     in den Freiflächen sind die Einfriedungen ohne Sockel
     herzustellen.

     Garagenvorplätze dürfen nicht eingefriedet werden.
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C   Textliche Hinweise und nachrichtliche
    Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

2.1  Ver- und Entsorgung

     Bei dem provisorischen Ausbau der zukünftigen Grün-/Baum-
     flächen sind die Sparten freizuhalten.

Entlang des östlichen Grünzugs wird zur Verorgung des Gebietes
eine 20KV Stromleitung unterirdisch verlegt, die von Nord nach
Süd verläuft und im Süden am öffentlichen Feldweg mit einer
Trafostation endet.

     Öffentliche und private versiegelte Flächen sind getrennt zu
entwässern.

     Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung an die
     öffentliche Wasserversorgung und die zentrale Abwasserbesei-

tigungsanlage angeschlossen werden.
     Zwischenlösungen werden nicht zugelassen. Die Grundstücks-

entwässerungsanlage muß nach den anerkannten Regeln der Technik
(DIN 1986 ff) erstellt werden.

     Die Entwässerung erfolgt gemäß der Satzung der Gemeinde
     Bockhorn im Trennsystem.

Die anfallenden Dachabwässer müssen auf dem Baugrundstücken
durch ausreichend dimensionierte Retentionszisternen
(mind. 3 m³ Rückhaltevolumen) zurückgehalten werden.
Diese werden im Zuge der Erschließungsmaßnahme bereits auf
jeder Bauparzelle erstellt.Bei größeren Niederschlagsmengen
wird das anfallende Regenwasser über Regenwasserzisternen bzw.
Regenwasserkanal dem Regenwasserrückhaltebecken zugeführt.

     Für eventuelle Bauwasserhaltungen ist beim Landratsamt
     Erding eine wasserrechtliche Genehmigung zu beantragen.

2.2  Denkmalpflege

     Werden bei Aushubarbeiten Verunreinigungen des Untergrundes
festgestellt, so ist dessen Ausmass umgehend von einem
einschlägigen Ing.-Büro durch horizontale und vertikale
Abgrenzung zu bestimmen und dem Landratsamt mitzuteilen.

     Vor Bodeneingriffen ist nach Art.7 Abs.1 DSchG eine
     denkmalrechtliche Erlaubnis einzuholen. Vor Beginn der
     Maßnahme sind die gestörten Bereiche im Plan zu kartieren und

der Denkmalpflegebehörde mitzuteilen.
     Archäologische Bodenfunde sind meldepflichtig und den
     zuständigen Fachleuten unverzüglich zu melden.

2.3  Brandschutz

     Über die Hydranten des öffentlichen Wassernetzes ist nur ein
"Grundschutz" von 96 m³/h (nach DVGW Arbeitsblatt W 405 für
eine Bauart mit feuerbeständigen oder feuerhemmenden
Umfassungen und harter Bedachung) vorgesehen.

     Wird für den Grund- und Objektschutz zusammen eine höhere
Löschwassermenge als notwendiger Feuerschutz benötigt, müssen
entsprechende Maßnahmen vom Bauherrn selbst sichergestellt
werden.

2.4  Landwirtschaft

     Im Planungsgebiet ist zeitweise mit landwirtschaftlichen
     Geruchs-, Staub- und Lärmeinwirkungen, ausgehend von der
     Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen
     Nutzflächen zu rechnen.

Im angrenzendem Gebiet werden auch Zuckerrüben angebaut. In den
Erntezeiten ist mit zeitweiser Lärmbelästigung - Verkehrslärm
aus dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr, Lademaus und
Zuckerrüben-LKW - auch nachts und an Sonn- und Feiertagen zu
rechnen, die zu dulden ist.
 

2.5  Grünordnung

 Bei der Lage der in der Planzeichnung dargestellten Einzelbäume
und Gehölzgruppen sind Abweichungen vom tatsächlichen Standort
möglich, da die Darstellung des Baumbestandes auf dem Luftbild
und Ortsbegehungen basiert und nicht auf einem Höhen- und
Aufmaßplan.

 
 Bei allen Pflanzungen sind die im Bayerischen Ausführungsgesetz

zum BGB geregelten Grenzabstände zu beachten.

2.6  Immissionsschutz

Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen.
Evtl. erforderliche Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom
Baulastträger der Kreisstraße übernommen (Verkehrslärmschutz-
verordnung - 16. BlmSchV).
Für das Vorhaben sind Lärmschutz-maßnahmen erforderlich (z.B.
orientierte Bauweise, passive Maßnahmen).
Zum Beispiel müssten innerhalb des Einwirkbereiches der
Hauptstraße (ED 20) die Fenster und Öffnungen von
schutzbedürftigen Wohn- und Schlafräumen nach DIN 4109 an die
zur Straße abgewandten Gebäudeseiten orientiert werden.
Alternativ kann eine fensterunabhängige Lüftungsanlage
installiert werden; dabei sind die Außenbauteile (Fenster,
Wände etc.) so auszulegen, dass sie die dem Lärmpegelbereich I
der DIN 4109 entsprechenden Schalldämmmaße aufweisen (Tabellen
8 - 10 der DIN 4109).
Der Einwirkbereich des Lärmpegelbereiches I erstreckt sich bis
47 m, ausgehend von der Strassenmitte der Hauptstrasse (ED 20).

VerfahrensvermerkeD

1.

2.

3.

4.

5.

Der Gemeinderat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner
Sitzung am 30.07.2015 die Aufstellung der 1.
vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 26
"Bockhorn Südwest" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 09.09.2015 ortsüblich
bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

 
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom
30.07.2015 wurde mit Begründung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB
in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB der Zeit vom
17.09.2015 bis 19.10.2015 öffentlich ausgelegt.
Gleichzeitig wurden gemäß § 4 BauGB Stellungnahmen der
Träger öffentlicher Belange eingeholt.

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom
05.11.2015 wurde mit Begründung und den vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 13 Abs. 2 BauGB
in Verbindung mit § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom
19.11.2015 bis 03.12.2015 erneut öffentlich ausgelegt.
Gleichzeitig wurden gemäß § 4 BauGB Stellungnahmen der
Träger öffentlicher Belange eingeholt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Bockhorn hat die
Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 17.12.2015 in
seiner Sitzung am 17.12.2015 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung beschlossen.

Bockhorn, den..............   ...........................
                               Hans Schreiner
                               Erster Bürgermeister

Die ortsübliche Bekanntmachung über den Erlaß des
Bebauungsplans erfolgte am __________; dabei wurde auf
die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die
Einsehbarkeit des Bebauungsplans hingewiesen. Mit der
Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom
17.12.2015 in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Bockhorn, den..............   ...........................
                               Hans Schreiner
                               Erster Bürgermeister

   Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
   Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
   Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

                     Anpflanzung : Bäume

                     Erhaltung : Bäume

WA

30 m

2.8  Freihaltung von Sichtflächen

Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sicht-
flächen dürfen außer Zäunen neue Hochbauten nicht errichtet
werden. Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art
und Zäune sowie Stapel und Haufen und ähnliche mit dem
Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände dürfen nicht
angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die
Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dürfen dort
genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze
errichtet und Gegenstände gelagert oder hingestellt werden,
die diese Höhe überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer
der Bauzeit.

2.9  Urgelände

In Teilbereichen des Baugebietes wurde das Urgelände
verändert durch Abgrabungen bzw. Anschüttungen. Deshalb
wird für jedes Baugrundstück ein Bodengutachten mit
Gründungsvorschlägen empfohlen. Es wird darauf hingewiesen,
daß bei unzureichender Gründung der Gebäude und
Aussenanlagen sich Setzungen in unerwarteten Maßen ergeben
können.

Trafo

2.7  Baubetrieb

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Flugplatzes Erding
nach § 12 Abs. 3 Ziff. 1a Luftverkehrsgesetz (LuftVG);
Unterlagen über den Bauschutzbereich liegen beim Landratsamt
Erding auf.
Die Errichtung von Bauwerken in diesem Bereich darf von der für
die Erteilung der Baugenehmigung zuständigen Behörde bei
Überschreitung der in § 12 Abs. 3 Ziff. 1a LuftVG genannten
Begrenzung jedoch nur mit Zustimmung der Wehrbereichsverwaltung
Süd - Ast München - Militärische Luftfahrtbehörde - genehmigt
werden (§ 12 Abs. 3 Ziff. 1a LuftVG).
Das Aufstellen von Kränen als Errichtung anderer
Luftfahrthindernisse i.S.v. §15 Abs. 1 Satz LuftVG i.V.m. §§ 12
ff LuftVG bedarf im Bereich des § 12 Abs. 3 Ziff. 1a LuftVG bei
Überschreitender dort genannten Begrenzung der besonderen
Genehmigung der Wehrbereichsver-waltung Süd - Ast München -
Milit. Luftfahrtbehörde - (§ 15 Abs. 2 Satz 3 LuftVG).

     Die Doppelhäuser sind profilgleich zu errichten. Gleiches
gilt für Garagen wenn sie an der Grenze zusammengebaut sind.

Duplexgaragen werden im Stellplatznachweis nur als ein
Stellplatz gewertet.

     Für die Dachraumbelichtung sind Dachgauben mit maximaler
Breite von 1,50 m und/oder Zwerchgiebel zulässig. Die Summe
der Breitenmaße der Dachaufbauten darf 1/3 der traufseitigen
Wandlänge pro Hausseite nicht überschreiten. Dachgauben und
Zwerchgiebel sind nur bei einer Dachneigung von 35°
zugelassen.

 Der First der Dachgauben und Zwerchgiebel muss mindestens 50
cm unterhalb dem Hauptfirst liegen.

     Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des Sonnenlichts
auf den Dächern sind zulässig, wenn sie bandartig, parallel
und in Abstand zur Dachkante angebracht sind und ihre Neigung
der Dachneigung entspricht.

     Freistehende Aufstellplätze für bewegliche Müllbehälter sind
nicht zulässig. Sie sind mit den baulichen Anlagen (Garage,
Mauer, Wohngebäude) zu verbinden.

     Werbeanlagen dürfen nur am Ort der Leistung im
     Erdgeschoß-Bereich an der Wand angebracht werden. Sie
     dürfen eine Größe von 0,8 m² nicht überschreiten.
     Bei Werbeanlagen ist auch die Werbeanlagensatzung der

Gemeinde Bockhorn in der jeweils gültigen Satzung zu beachten
und einzuhalten.

1.6. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

     Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden öffentliche
Verkehrsflächen entsprechend des Planeintrages festgesetzt.

     Innerhalb der Verkehrsflächen wird nicht unterschieden
     zwischen z.B. Fahrbahn, Rad-, Fuß-, Park oder Pflanzstreifen.

Die eingetragenen Aufteilungen sind keine Festsetzung.

 M  1:5000 Auszug aus dem Lageplan

Mit Ausnahme Parzelle 1 sind Zufahrten/Einfahrten für die
übrigen Baugrundstücke auf max. 6 m Breite je Bauparzelle
beschränkt anzuordnen, siehe hierzu Planeintrag.
Sie sind auf Höhe der direkten Garagenzufahrten anzuordnen und
dürfen nicht in öffentliche Grünflächen oder öffentliche
Stellplätze hineinreichen.

     Die Möglichkeit zur Unterbringung von Besucherstellplätzen im
     öffentlichen Straßenraum bleibt hiervon unberührt.

1.8. Stellplätze und Garagen
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO, Art. 81 BayBO)

     Die erforderliche Anzahl der Stellplätze für die Allgemeinen
Wohngebiete ist nach der Stellplatzsatzung der Gemeinde
Bockhorn in der jeweils gültigen Fassung zu ermitteln.

     Oberirdische Stellplätze und Garagen sind im Allgemeinen
Wohngebiet WA auf den hierfür festgesetzten Flächen

     zulässig.

     Für die Allgemeinen Wohngebiete sind Stellplätze auch auf dem
     Baugrundstück zulässig. Zwischen Garagen und öffentlicher
     Verkehrsfläche ist ein offener Stauraum in der erforderlichen
     Länge, bei PKW`s mindestens 5m, einzuhalten. Eine ungehinderte
     Zufahrt zu den Garagen ist in jedem Fall zu gewährleisten.

1.9. Grünordnerische Festsetzungen
     (§ 9 Abs. 1 Nrn. 15, 20, 25 a/b BauGB, Art. 81 BayBO)

1.9.1  Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung
„Parkanlage“ sind parkartig zu gestalten und mit
Spielanlagen und Einrichtungen für die Naherholung
auszustatten.

1.9.2  Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Flächen
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft“ sind gemäß der in der Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung festgesetzten Maßnahmen zu
entwickeln und zu pflegen.

1.9.3 Die unbebauten Flächen der Grundstücke sind mit Rasen,
Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen, soweit sie nicht
als Geh- bzw. Fahrflächen oder als Stellplätze für
Kraftfahrzeuge dienen. Es sind standortgerechte
Pflanzenarten zu verwenden. Nadelgehölze mit einer
Wuchshöhe über 5 m sind nicht zugelassen.

1.9.4 Stellplätze, Wege, Einfahrten und befestigte Flächen auf den
Baugrundstücken sind wasserdurchlässig (z. B. mit
wassergebundener Decke, Schotter, Rasengittersteine, Pflaster
mit Rasenfuge oder wasserdurchlässige Beläge wie Drainpflaster
oder Drainasphalt) herzustellen.

1.9.5  Die in der Planzeichnung als „zu erhalten“ festgesetzten
Einzelbäume und Gehölzbestände sind in ihrem Bestand zu
sichern. Bei Baumaßnahmen im Umfeld sind die notwendigen
Schutzmaßnahmen nach DIN 18920 zu treffen. Beim Ausfall oder
wenn eine Erhaltung aufgrund baulicher Zwänge nicht möglich
ist, sind entsprechende Ersatzpflanzungen auf dem Grundstück im
Mengenverhältnis 1:1 vorzunehmen (Mindestgröße siehe
Festsetzungen zu Baumpflanzungen).

1.9.6   Je 250 m² nicht mit Gebäuden überbaute Grundstücksfläche ist
ein Baum in der Qualität Mindeststammumfang 18/20 cm gemessen
in 1,00 m Höhe gemäß beigefügter Artenliste zu pflanzen. Bei
der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume ist der
vorhandener Baumbestand bzw. die mit Planzeichen festgesetzte
Baumpflanzung einzurechnen.

1.9.7  Für Bäume in Belagsflächen ist eine spartenfreie, offene,
durchwurzelbare Bodenfläche von mindestens 20m² Grundfläche
vorzusehen. In Ausnahmefällen sind überdeckte Baumscheiben
zulässig, wenn diese aus funktionalen oder gestalterischen
Gründen erforderlich sind.

1.9.8 Für die durch Planzeichen festgesetzten Baumpflanzungen sind
Arten in standortgerechter Auswahl in der angegebenen Qualität,
gemäß beigefügter Artenliste zu verwenden. Bei der Anordnung
der als „neu anzupflanzen“ festgesetzten Bäume sind
geringfügige Abweichungen gegenüber der Planzeichnung zulässig.

       Straßenbäume:
       Mindestpflanzqualität: Hochstamm 4xv., mDB, StU mind. 25cm,

Kronenansatz mind. 2,5m, gerade Stammverlängerung, Seitenäste
deutlich untergeordnet,

  Strassenbäume :
Acer platanoides "Cleveland"   Spitz-Ahorn
Alnus spaethii                 Purpur-Erle
Prunus avium "Plena"           gefüllt blühende Vogelkirsche

  Prunus padus "Schloß Tiefurt"  Traubenkirsche
  Sorbus intermedia "Brouwers"   Mehlbeere
  Tilia tomentosa "Brabant"      Linde
  Ulmus-Hybride "Rebona"         Ulme

Großbäume:
Endwuchshöhe über 20m, 1te Wuchsordnung, Mindestumfang 20/25cm
Acer platanoides               Spitz-Ahorn

  Tilia cordata                  Winter-Linde
  Acer pseudoplatanus            Berg-Ahorn
  Fraxinus excelsior             Gewöhnliche Esche
  Quercus robur                  Stiel-Eiche
  Salix alba                     Silber-Weide

  Mittelgroßer Bäume:
  2te Wuchsordnung, Mindeststammumfang 18/20 cm
  Acer campestre                 Feld-Ahorn
  Alnus glutinosa                Schwarz-Erle
  Junglans regia                 Walnuss
  Prunus avium                   Vogel-Kirsche
  Sorbus aucuparia               Eberesche
  sowie Obstbäume als Hochstämme

1.9.10 Höhendifferenzen zwischen den bebaubaren privaten Grundstücken
und den öffentlichen Verkehrsflächen bzw. „Flächen zum Schutz,
zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“
sind innerhalb des jeweiligen Grundstückes durch begrünte
Böschungen oder Stützmauern mit max. 1 m Höhe auszuführen.

1.9.11 Festsetzung zur Versickerung von Regenwasser
 Nicht, oder nur unbedeutend verschmutztes Niederschlagswasser

aus Dachflächen ist soweit möglich auf eigenem Grundstück zu
versickern.

 Hierzu müssen als Zwischenspeicherung und Rückhaltung auf den
Baugrundstücken ausreichend dimensionierte Regenwasserzisternen
(mit mind. 3,00 m³ Rückhaltevolumen) errichtet werden.

 Dies werden im Zuge der Erschließungsmaßnahmen bereits auf
jeder Bauparzelle erstellt. Der Notüberlauf der Zisternen ist
an den öffentlichen Regenwasserkanal anzuschließen.

1.9.12 Ausgleichsflächen:
 Ausgehend von der Bewertung der Bestandssituation und
 der Bewertung des Eingriffs errechnet sich eine
 geforderte Ausgleichsfläche von  15.591,70 m².

 Bei den Ausgleichsflächen handelt es sich um:

- M1 „Ortsrandeingrünung“
mit Magerrasen und Gehölzstrukturen.  In dem 4 m breiten
Streifen soll nach Abtrag des Oberbodens eine Magerrasenwiese
angesät werden. Diese wird gegliedert mit heimischen Sträuchern
und Einzelbäumen.
Die Fläche ist dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten
2x Maht der Wiesenfläche mit Abtransport des Schnittgutes in
den ersten Jahren bis eine Ausmagerung der Fläche erreicht ist.

- M2 „Uferschutzzone“
Der begradigte Verlauf des Grabens wird aufgeweitet und an zwei
Stellen erweitert. Die Uferzonen werden mit unterschiedlichen
Neigungen gestaltet und mit Verlandungsröhrichten,
Hochstaudenfluren bepflanzt. Die Gehölz und Baumstruktur
entlang des Grabens wird ergänzt. Die Ausgleichsfläche des
Grabens beträgt zwischen 10 und 15m.
Die Fläche ist dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten
1x Maht der Hochstaudenfluren mit Abtransport des Schnittgutes
in den ersten Jahren bis eine Ausmagerung der Fläche erreicht
ist.. Rückschnitt  der Gehölze zur Verjüngung  und ausbaggern
des Grabens nach Bedarf bei Verlandungserscheinungen.

- M3 „Parkähnliche Wiesenfläche“
Es entsteht eine 15 bis 45m breiter Grünzug der mit extensiven
Wiesenflächen. Es erfolgt eine Bepflanzung mit einzelnen
heimischen Solitärbäumen.
Die Fläche ist dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten
2x Maht der Wiesenflächen mit Abtransport des Schnittgutes in
den ersten Jahren bis eine Ausmagerung der Fläche erreicht ist.

- M4 „Streuobstwiese“
Entlang der Emlinger Straße entsteht ein Streifen mit
Streuobstbäumen. Die Fläche wird mit einer extensive
Wiesenfläche unterpflanzt.
Die Fläche ist dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten.
2x Maht der Wiesenflächen mit Abtransport des Schnittgutes in
den ersten Jahren bis eine Ausmagerung der Fläche zu erreicht
ist. Pflege- und Rückschnitt der Obstgehölze je nach Bedarf.


